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KAB und Kath. Pfarrgemeinde 
St. Maria Magdalena / Gernsheim

Gemeindefahrt in die 
Emilia Romagna
Ravenna, San Marino, Bologna und Ferrara

mit Maria Gerlitschka

07.06. – 14.06.2018  |  8-tägige Busreise

„Eine Reise beginnt im Herzen...“



1. Tag, Do 07.06.18 Anreise in die Po-Ebene
Busfahrt in einem modernen Reisebus durch die Schweiz nach Norditalien zur 
Zwischenübernachtung. Zimmerbezug für eine Nacht in der Po-Ebene im Raum 
Parma, dem Hotel Poli in Castelnovo Sotto: www.hotelpoli.it
 
2. Tag, Fr 08.06.18 Brescello und Bologna
Fahrt nach Brescello in der Po-Ebene, wo die Don Camillo und Peppone-Filme 
gedreht wurden. Besuch des Museums zu Ehren der beiden Protagonisten. 
Fahrt nach Bologna, der ältesten Universitätsstadt Europas. Gemeinsames 
Mittagessen. Als Zentrum der Stadt gilt die Piazza Maggiore mit dem Nep-
tunbrunnen und der Basilika San Petronio, die ursprünglich als größte Kirche 
der Christenheit geplant wurde. Darüber hinaus besichtigen wir auch Santo 
Stefano, die älteste Kirche Bolognas. Außerdem besuchen wir die Kirche San 
Domenico, wo der hl. Dominikus begraben liegt. Eine Besonderheit Bolognas 
sind die Arkadengänge, durch die es sich herrlich bummeln lässt. Weiterfahrt 
zum Hotel Franca in Milano Marittima an der Adriaküste. Zimmerbezug für 5 
Nächte: www.hotelfranca.net

3. Tag, Sa 09.06.18 „Klein-Venedig“ - Abtei Pomposa
Fahrt durch die Feuchtgebiete am Meer nach Comacchio, dessen verträumte 
Altstadt „Klein-Venedig“ genannt wird. Den ersten Blick auf  das von Brücken 
und Kanälen gezeichnete Zentrum werfen wir von der malerischen Treppon-
ti-Brücke, einst das Stadttor, heute Wahrzeichen von Comacchio. Den Was-
serstraßen folgend gelangt man zur Alten Fischhalle und dem ehemaligen 
Gefängnis. Die enge Verbindung von Comacchio zum Aalfang wird deutlich 
beim Besuch der frisch restaurierten Fabbrica dei Marinati (Aalfabrik). Zum 
Abschluss Fahrt mit einem typischen Batana-Boot durch die Stadt (mit ei-
nem pensionierten Fischer). Wir fahren etwas weiter nach Norden, wo im 
7. Jahrhundert Benediktinermönche auf  einem schmalen Landstrich zwischen 

Reiseprogramm      - Änderungen sind vorbehalten -



zwei Flussarmen des Po die Abtei Pomposa gründeten. Schon bald war das 
Kloster dank der Arbeit der Mönche und bedeutender Schenkungen zu einem 
der reichsten und wichtigsten ganz Norditaliens geworden. Umgeben von den 
1000-jährigen Mauern der romanischen Klosterkirche und dem 50 m hohen 
Glockenturm erfahren wir vom Leben der Mönche zur Blütezeit, aber auch 
vom Niedergang, der Zeit, als begabte Schüler von Giotto nochmals das ge-
samte Kloster mit gotischen Fresken ausmalten.

4. Tag, So 10.06.18 Ravenna: Höhepunkte frühchristlicher Kunst
Fahrt in die Innenstadt von Ravenna. Gelegenheit zum Gottesdienstbesuch.
Stadtrundgang und -rundfahrt durch die ehemalige Hauptstadt des Weströmi-
schen Reiches und Stadt Theoderichs des Großen. Die vielen wunderschönen 
Mosaiken der Kirchen geben ein beeindruckendes Zeugnis frühchristlichen 
Glaubens. Im Rahmen der Stadtbesichtigung sehen wir unter anderem einige 
Bauwerke aus dem 5. und 6. Jahrhundert, die von der UNESCO zum Welt-
kulturerbe ernannt wurden. Darunter das Mausoleum der Galla Placidia, das 
Mausoleum des Theoderich, Sant‘Apollinare in Classe, Sant‘ Apollinare Nuovo 
und die Basilika di San Vitale.

5. Tag, Mo 11.06.18 San Marino - Rimini
Fahrt nach San Marino, die älteste bestehende Republik der Welt. Das Staats-
gebiet ist 60,57 Quadratkilometer groß. Auffahrt in die Hauptstadt mit der 
Seilbahn. Rundgang durch die Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe 
zählt. Von der Stadt bieten sich schöne Ausblick auf  das Umland, dazu gibt es 
einige Sehenswürdigkeiten zu bewundern: der Regierungspalast, das Rathaus, 
einige Wehrtürme und die Basilika San Marino. Interessant ist auch die tägliche 
Wachablösung vor dem Regierungspalast. Nach der Besichtigung Fahrt an die 
Adria nach Rimini, dem ältesten Badeort der italienischen Adria. Freizeit zum 
Bummeln am Meer. Abendessen im Agriturismo La Valle dei Conti. 

6. Tag, Di 12.06.18 Brisighella, am Fuße des Appenin
Fahrt in den mittelalterlichen Ort Brisighella am Fuß von drei felsigen Kuppen. 
Hoch oben trotzen die starken Mauern der Festung. Wieder im Ort, schlen-
dern wir über den Laubengang Via degli Asisi. Esel brachten einst schwere 
Gipsblöcke über diesen Wehrgang ins Tal.  Von der alten Bedeutung des Ortes 
künden die Stiftskirche und die Kirche der Observanten. Vor den Toren wer-
fen wir einen Blick in die kleine Landkirche Pieve del Thò: ein Schmuckstück 
der frühromanischen Kunst. Zum Abschluss kurzer Halt bei der Ölmühle, wo 
neben dem Extravergine Olivenöl auch lokale Weine probiert werden können.
Rückfahrt zum Hotel. 



7. Tag, Mi 13.06.18 Ferrara - Südtirol
Fahrt nach Ferrara. Die Führung beginnt mit einer Fahrt um die gut erhalte-
nen Stadtmauern. Herzog Ercole d’Este beauftragte im 15. Jahrhundert seinen 
Hofarchitekten Biagio Rossetti mit dem Entwurf. Beim Diamantenpalast, einem 
der Meisterwerke dieses Hofarchitekten, beginnt der Spaziergang zur Kathedra-
le, berühmt für die romanisch-gotische Fassade, vorbei an der Wasserburg der 
Este. Die Führung endet in den engen mittelalterlichen Gassen um die antike 
Hauptverkehrsader Via delle Volte und das jüdische Ghetto. 
Weiterfahrt nach Südtirol. Zimmerbezug für 1 Nacht im Hotel Teutschhaus in 
Kurtinig an der Weinstraße: www.teutschhaus.de. 

8. Tag, Do 14.06.18 Heimreise
Heimreise über den Brenner, Innsbruck und Fernpass.



Hiermit melde ich mich/uns zur Reise an:
Bitte Ruf- und Nachnamen lt. Reisedokument!

Name 1  ________________________________________

Vorname  ________________________________________

Straße / Nr. ________________________________________

PLZ / Ort ________________________________________

Tel. Nr.  ________________________________________

Mobil Nr. ________________________________________

E-Mail  ________________________________________

Geb.datum ________________________________________

Name 2  ________________________________________

Vorname  ________________________________________

Straße / Nr. ________________________________________

PLZ / Ort ________________________________________

Tel. Nr.  ________________________________________

Mobil Nr. ________________________________________

E-Mail  ________________________________________

Geb.datum ________________________________________

Zimmerwunsch: EZ

  DZ mit: _____________________________

Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die in diesem Prospekt abgedruckten 
allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tobit-Reisen GmbH.

Ort:   Datum:

Unterschrift:     bitte Rückseite beachten

KAB und Kath. Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena / Gernsheim

Gemeindefahrt in die Emilia Romagna    
07.06. - 14.06.2018

#

#



Ihre Anmeldung senden Sie bitte an:

Maria Gerlitschka
Glasergasse 6
64579 Gernsheim

Tel.: 06258-4099
maria.gerlitschka@cv-offenbach.de

Buchung einer Reiseversicherung

 Ich / Wir möchte(n) eine Reiserücktritts-Versicherung inkl. 
Reiseabbruch-Versicherung abschließen (20% Selbstbehalt). Diese Versicherung 
kostet € 35,- pro Person im Doppelzimmer und € 39,- im Einzelzimmer.

 Ich / Wir möchte(n) eine Reiseversicherung abschließen. Es handelt 
sich um den „Rundum-Sorglos-Reiseschutz“ der Europäischen Reiseversicherung. 
Das Paket enthält eine Reiserücktritts-Versicherung (20% Selbstbehalt), eine  
Reisegepäck- , eine Reiseabbruch- und eine Reisekrankenversicherung. Diese 
Versicherung kostet € 42,- p.P. im DZ und € 45,- im EZ.

Wenn Sie mehrfach im Jahr verreisen oder sich als Paar versichern wollen, könnte es für Sie 
günstig sein, direkt eine Jahres-Reiseversicherung abzuschließen. Sollten Sie hieran Interesse 
haben, so rufen Sie doch bitte für weitere Informationen unter der  Telefonnummer  
06431-941940  an.

Hinweis: 
Bei einem nachträglichen Versicherungsabschluss - bis spätestens 14 Tage nach Erhalt 
der Buchungsbestätigung möglich - erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 5 €.

Ort:     Datum: 

Unterschrift:

 Ich / Wir wünsche(n) vegetarische Kost

Sonstige Anmerkungen: ___________________________________________



€  1.090,00     p. P. im DZ

Einzelzimmerzuschlag: € 133,00
Mindestteilnehmerzahl:  21 Personen

Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht er-
reicht, kann Tobit-Reisen die Reise gemäß 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bis 21 Tage vor Reiseantritt absagen.

Im Reisepreis enthaltene Leistungen:

Anmeldung

Reisepreis

•	 Busfahrt in einem modernen Reisebus
•	 Unterbringung im Doppelzimmer mit 

Bad/Dusche, WC 
•	 7 Übernachtungen in guten Mittelklas-

sehotels 
•	 7 x Halbpension (inkl. Abendessen in 

einem Agriturismo)
•	 Mittagessen in Bologna
•	 alle örtlichen Führungen laut Programm
•	 alle Eintrittsgelder
•	 Fahrt mit der Seilbahn
•	 Bootsfahrt in Comacchio
•	 Touristen- bzw. Bettensteuer 

•	 Besuch einer „Ölmühle“
•	 Reisepreissicherungsschein
•	 Gruppenreiserücktrittsversicherung 

(inkl. Reiseabbruch)
•	 ADAC-Reiseführer Emilia Romagna
•	 Trinkgelder 
•	 Sektfrühstück 

Nicht im Reisepreis enthalten: weitere 
Mahlzeiten, Ausgaben des persönlichen 
Bedarfs

mit beiliegendem Anmeldeformular an:

Maria Gerlitschka
Glasergasse 6
64579 Gernsheim

Tel.: 06258-4099
maria.gerlitschka@cv-offenbach.de

Nach der Anmeldung erhalten Sie 
eine schriftliche Reisebestätigung und 
weitere Reiseinformationen. Daraufhin 
ist eine Anzahlung  von 10% des 
Reisepreises zu leisten. Der Restbetrag 
ist bis 14 Tage vor Reisebeginn zu 
zahlen.



1. Abschluss des Reisevertrages
Mit der schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommenen Anmeldung bietet der Kunde dem Veranstalter Tobit - Reisen 
zwischen Himmel und Erde GmbH (im folgenden Tobit - Reisen genannt) den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Sie 
erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der An-
melder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche 
und gesonderte Erklärung übernommen hat. Der Vertrag wird durch die schriftliche Buchungsbestätigung, die der Kunde von Tobit 
- Reisen erhält, verbindlich. Weicht der Inhalt dieser Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot 
von Tobit - Reisen vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem Veranstalter Tobit - Reisen die Annahme erklärt, wobei 
dies auch durch Bezahlung der Anzahlung, des Reisepreises oder den Reiseantritt erfolgen kann. Gleichzeitig mit der Buchungsbe-
stätigung erhält der Kunde den Reisepreissicherungsschein gemäß 
§ 651 BGB ausgehändigt.

2. Bezahlung
Mit Vertragsabschluss, d.h. mit Zugang der schriftlichen Buchungsbestätigung, wird eine Anzahlung in Höhe von 10% des Reiseprei-
ses fällig. Die Restzahlung wird 
spätestens 14 Tage vor Reiseantritt fällig. Die Reiseunterlagen werden dem Reiseteilnehmer i.d.R. nach Eingang der Restzahlung 
zugesendet. Buchungen innerhalb von zwei Wochen vor Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung des 
gesamten Reisepreises.

3. Leistungen
Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus den Leistungsbeschreibungen im Prospekt und aus den hierauf Bezug neh-
menden Angaben in der Reisebestätigung. Tobit - Reisen behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen 
und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, über die der Reisende 
vor Buchung selbstverständlich informiert wird.

4. Leistungs- und Preisänderungen
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und die vom Veranstalter Tobit - Reisen nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. Tobit - Reisen ist verpflichtet, den Reiseteilnehmer unverzüglich über Leistungsänderungen in Kenntnis zu setzen. Gegebenen-
falls wird Tobit - Reisen einen kostenlosen Rücktritt anbieten. Krankheitsbedingte oder andere schwerwiegende Gründe für den 
Ausfall oder Ersatz der Reiseleitung, der Gruppenleitung oder geistlichen Begleitung berechtigen den Reiseteilnehmer zu keinem 
kostenlosen Rücktritt von der gebuchten Reise.
4.2 Der Veranstalter Tobit - Reisen behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Fall der 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie sich die Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern 
zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier Monate liegen. 
Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der Veranstalter Tobit - Reisen den Reisenden unverzüglich, spätestens 
jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Prei-
serhöhungen um mehr als 5% ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme 
an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Veranstalter Tobit - Reisen in der Lage ist, eine solche Reise ohne 

Um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, folgen nun unsere

Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Mehrpreis für den Reiseteilnehmer aus seinem Angebot anzubieten. Der Reiseteilnehmer hat diese Rechte unverzüglich nach der 
Erklärung des Veranstalters Tobit - Reisen über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen. Tritt der Reisende zurück, 
erhält er an den Veranstalter Tobit - Reisen bereits geleistete Zahlungen unverzüglich voll zurückerstattet.

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei 
Tobit - Reisen (Kontaktdaten siehe unten nach Ziffer 17.2). Es wird empfohlen den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kunde 
vom Reisevertrag zurück, oder tritt er die Reise nicht an, so kann Tobit - Reisen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und 
für seine Aufwendungen verlangen. Tobit - Reisen kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Gliede-
rung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschalieren:
a) Bei Busreisen:
bis 42. Tag vor Reiseantritt   10%
41. bis 11. Tag vor Reiseantritt    40%
10. bis 2. Tag vor Reiseantritt    75%
Ein Tag vorher bzw. bei Nichtantritt der Reise  90%
b) Bei Flug-, Bahn- und Schiffsreisen:
bis 90. Tag vor Reiseantritt   10%
89. bis 42. Tag vor Reiseantritt    20%
41. bis 11. Tag vor Reiseantritt    50%
10. bis 2. Tag vor Reiseantritt    85%
Ein Tag vorher bzw. bei Nichtantritt der Reise  90%
Auf Wunsch des Kunden gebuchte Zusatzleistungen können im Falle einer Stornierung, unabhängig vom Stornierungsdatum, mit 
bis zu 100% in Rechnung gestellt werden. Reiseversicherungen werden im Stornierungsfall generell mit 100% in Rechnung gestellt. 
Bei Flügen mit Fluggesellschaften, die für den gebuchten Flug keine kostenfreie Stornierung erlauben, können erhöhte Pauschalen im 
Falle einer Stornierung durch den Kunden zum Tragen kommen. 
5.2 Dem Kunden ist es gestattet, Tobit - Reisen nachzuweisen, dass ihm tatsächlich keine oder wesentlich geringere Kosten als 
die geltend gemachte Pauschale entsprechend der vorstehenden Regelung entstanden sind. In diesem Fall ist der Kunde nur zur 
Bezahlung der tatsächlich anfallenden Kosten verpflichtet.
5.3 Tobit - Reisen kann auch eine höhere Entschädigung als in den Pauschalen angegeben fordern, falls dem Veranstalter höhere 
Kosten entstanden sind. In diesem Falle muss die Entschädigung im Einzelnen belegt werden. 
5.4 Auf Wunsch des Kunden kann der Veranstalter Tobit - Reisen nach Inkrafttreten des Reisevertrags bis zum 30. Tag vor Reise-
antritt Abänderungen der Reiseanmeldung vornehmen (Umbuchung). Umbuchungen können nur dann vorgenommen werden, 
wenn es für den Veranstalter Tobit - Reisen aufgrund seines Reiseangebots möglich ist. Für mögliche Umbuchungen wird eine 
Bearbeitungsgebühr von € 30,- pro Person erhoben. Spätere Änderungen können nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu den o.g. 
Bedingungen bei gleichzeitiger Neuanmeldung vorgenommen werden.
5.5 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag 
eintritt. Der Veranstalter Tobit - Reisen kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerforder-
nissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter 
in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem Veranstalter Tobit - Reisen als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die 
durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. Zusätzlich wird eine Bearbeitungsgebühr von € 30,- in Rechnung gestellt.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung. Der Veranstalter Tobit - Reisen wird sich jedoch 
bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig 
unerhebliche Leistungen handelt, oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Der 
Veranstalter Tobit - Reisen bezahlt an den Reisenden die ersparten Aufwendungen zurück, sobald und soweit sie von den einzelnen 
Leistungsträgern tatsächlich an den Veranstalter Tobit - Reisen zurückerstattet worden sind.

7. Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter Tobit - Reisen
Der Veranstalter Tobit - Reisen kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der 
Reise den Reisevertrag kündigen:
a) Ohne Einhaltung einer Frist: Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Veranstalters 
Tobit - Reisen nachhaltig stört, oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertra-
ges gerechtfertigt ist. Kündigt der Veranstalter Tobit - Reisen, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis. Der Veranstalter Tobit 
- Reisen muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer an-
derweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von anderen Leistungsträ-
gern erstatteten Beträge. Die vom Veranstalter Tobit - Reisen eingesetzten Reiseleiter / innen sind ausdrücklich bevollmächtigt, die 
Interessen des Veranstalters Tobit - Reisen in diesen Fällen wahrzunehmen.
b) Bis 21 Tage vor Reiseantritt: Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, 
wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist 



der Veranstalter Tobit - Reisen verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung 
der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht werden kann, hat der Veranstalter Tobit - Reisen den Kunden davon zu unterrichten.
c) Bis 4 Wochen vor Reiseantritt: Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den Veranstalter 
Tobit - Reisen deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die dem Veranstalter 
Tobit - Reisen im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, 
bezogen auf diese Reise, bedeuten würden. Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten 
Reisepreis unverzüglich zurück.

8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beein-
trächtigt, so können sowohl Tobit - Reisen als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der 
Veranstalter Tobit - Reisen für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine 
angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Veranstalter Tobit - Reisen verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu 
treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.

9. Haftung
9.1 Der Veranstalter Tobit - Reisen haftet für: 1. Die gewissenhafte Reisevorbereitung, 2. Die sorgfältige und gewissenhafte Aus-
wahl der Leistungsträger, 3. Die Richtigkeit der Beschreibungen aller in den Prospekten oder Katalogen angegebenen Reiseleis-
tungen, sofern nicht gem. Ziff. 3 vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt wurde, 4. Die ordnungsgemäße 
Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen.
9.2 Der Veranstalter Tobit - Reisen haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Personen.
9.3 Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im Linienverkehr erbracht und dem Reisenden hierfür 
ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringt der Veranstalter Tobit - Reisen insoweit Fremdleistungen, sofern 
er in der Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich darauf hinweist. Er haftet daher nicht für die Erbringung der 
Beförderungsleistung selbst. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieser Unterneh-
men, auf die der Reisende ausdrücklich hinzuweisen ist und die ihm auf Wunsch zugänglich zu machen sind.

10. Gewährleistung
10.1 Abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der Veranstalter Tobit - Reisen 
kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Veranstalter Tobit - Reisen kann auch 
in der Weise Abhilfe schaffen, dass er dem Reisenden eine höherwertige oder gleichwertige Ersatzleistung erbringt. Der Reisende 
hat jedoch das Recht, die Ersatzleistung gegebenenfalls abzulehnen, wenn ihm diese aus einem wichtigen, objektiv erkennbaren 
Grund nicht zumutbar ist. Der Reisende kann dann den Reisepreis mindern oder den Reisevertrag kündigen oder Schadensersatz 
verlangen.
10.2 Minderung des Reisepreises: Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine ent-
sprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen. Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 
Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht 
ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen.
10.3 Kündigung des Vertrages: Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt, und leistet Tobit - Reisen innerhalb 
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag in 
seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen - zweckmäßig durch schriftliche Erklärung - kündigen. Dasselbe gilt, 
wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem Veranstalter Tobit - Reisen erkennbaren Grund nicht zu-
zumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter 
Tobit - Reisen verweigert wird, oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden 
gerechtfertigt wird. Er schuldet dem Veranstalter Tobit - Reisen den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil 
des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren.
10.4 Schadensersatz: Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadenersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der Veranstalter Tobit - Reisen nicht zu vertreten hat.

11. Beschränkung der Haftung
11.1 Die vertragliche Haftung des Veranstalters Tobit - Reisen für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt, 1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder, 2. 
soweit der Veranstalter Tobit - Reisen für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.
11.2 Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden bei deliktischer Haftung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, 
beträgt je Reisegast und Reise € 4091,-. Liegt der Reisepreis über € 1364,-, ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. In diesem Zusammenhang wird der Abschluss einer Reiseunfall- und Reisegepäckversicherung empfohlen.
11.3 Der Veranstalter Tobit - Reisen haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen) und die in der Reiseausschreibung ausdrück-



lich als Fremdleistung gekennzeichnet werden.
11.4 Ein Schadensersatzanspruch gegen Tobit - Reisen ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden 
Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen 
oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

12. Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, 
eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unver-
züglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern möglich. Unterlässt der 
Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgese-
hener Beendigung der Reise gegenüber dem Veranstalter Tobit - Reisen geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisen-
de Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. Vertragliche Ansprüche 
des Reisenden verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. 
Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter Tobit 
- Reisen die Ansprüche schriftlich zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren nach drei Jahren.

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Veranstalter Tobit - Reisen steht dafür ein, deutsche Staatsangehörige über die Bestimmungen von Pass-, Visa- und Ge-
sundheitsvorschriften, sowie deren eventuelle Änderungen zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft. Tobit - Reisen haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 
diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den Veranstalter Tobit - Reisen mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass 
Tobit - Reisen die Verzögerung zu vertreten hat. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen 
Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung die-
ser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation 
von Tobit - Reisen bedingt sind.

15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. Die Abtretung von Ansprüchen gleich welcher Art gegen den Veranstalter Tobit - Reisen an Dritte oder andere Teilnehmer 
ist ausgeschlossen, ebenso die Geltendmachung von Ansprüchen des Reisenden durch Dritte in eigenem Namen.

16. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Limburg. Der Reisende kann Tobit - Reisen nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des Veranstalters Tobit - Rei-
sen gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder 
Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Veranstalters Tobit - Reisen maßgebend.

17. Zusatzbedingungen für sog. “geschlossene Gruppen”
Die Zusatzbedingungen gelten für Reisen geschlossener Gruppen, für die ein Gruppenverantwortlicher die Reise für einen be-
stimmten Teilnehmerkreis bei Tobit - Reisen gebucht hat.
17.1 Tobit - Reisen als Veranstalter haftet nur für die von Tobit - Reisen gebuchten und bestätigten Leistungen, nicht aber für 
anderweitige, vom Gruppenverantwortlichen gebuchte Leistungen, die nicht im Reisepreis von Tobit - Reisen enthalten sind wie z.B. 
Bustransfers zum Ab- oder Rückreiseort oder Veranstaltungen am Reiseort oder Reiseleitungen.
17.2 In den Fällen, in denen Tobit - Reisen nicht für die Beauftragung des Reiseleiters verantwortlich ist, haftet Tobit - Reisen nicht 
für Handlungen oder Auskünfte des Reiseleiters, ebenso nicht für vom Gruppenverantwortlichen oder von vermittelten Reiselei-
tern vorgenommene Leistungsänderungen.

Veranstalter: Tobit - Reisen zwischen Himmel und Erde GmbH, Wiesbadener Str. 1, 65549 Limburg, Tel.: 06431-941940, E-Mail: 
info@tobit-reisen.de
Geschäftsführer: Andreas Schmitz, Markus Hoffmann; Amtsgericht Limburg – HRB 2016; Firmensitz: Limburg an der Lahn
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